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An'den 

Herrn Präs~denten des Nationalrates 

Parlament 
. , •... "1 ';; ; , " 1017 Wie n i: 

; , ~ ) . '. ~. ~ .: 

~ ',.' 

Die mir, am 220201975 übermittelte schri~tliche 

An~rage der Abgeordneten zum Nationalrat Dr. E r mac 0 r a 

und Genossen, 1943/J-NR/1975 vom 20 0 2 0 19759 betref~end Aus-

"schreibung staatsan'tl.-al tschaftlicher 

.mich wie folgt zu beantworteng 

_. , .<.: .... ' Zu Punkt 1) der An~rage & 

Dienstposten, beehre ich 

.~. . r 

• \,. .. ' ' :: ~. .,! ;".: 

" '., ,.;,' Das Bundesministerium fUr Justiz ist im ·Begut ... 

-achtungsverfahren anläßlich der Ausarbeitung des nunmehrigen 

Ausschreibungsgesetzesp BGBl Mr 700/1974 0 gehört worden. 

;'.'. ,: . Zu Punkt 2) der Anfrageg 

Das Bundesmnsterium fUr Justiz hat 'in seiner' 

stellungnahme zum damaligen'Entwurf eines Ausschreibungsge­

setzes darauf hingel!iesen o daß die Aus$chreibung der Leitung 

'einer Zentralstelle unmitt~lbar nachgeordneten Bundesdienst ... 

stelle mit mehr als 50 Bediensteten zu dem sachlich nicht 

gerechtfertigten Ergebnis fUhren' 'würde, daß in Hinkunft 

Leiterposten einer'Stra:f:vollzugsanstalt'oder eines Arbeits­

hauses mit mehr als 50 Bediensteten ausgeschrieben werden 

mUßtenp nicht aber Leiterposten eines Gerichtshoi'gefangenen­

hauses, auch wenn dort die Zahl von '50 Bediensteten bei weitem 

überschritten wirdo 
~,' '. , . ; \ '. , . .'. -~ 
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Di~sem Bedenken wurde in der Regierungsvorlage dadurch Rech-, 

nunggetragen p daß die Einschränkung auf' die unmittelbar 

nachgeordneten Bundesdienststellen im § 1 1it n entfällto 

'Wei.ters hat das Bundesministerium für Justiz angeregt 0 

zweif'elsfreifestzustellen g ob mehr als SO Bedienstete, 

direkt bei der unmittelbar nachgeordneten Bundesdienst­

stelle beschäftigt sein müssen oder ob sichdme Zahl auf 

den gesamten Personalstand im Bereich dieser Bundesdienst­

stelle einschließlich dernachgeordneten Dienststellen be= 

zteht p da in letzterem Falle zum Beispiel die Oberstaatsan= 

waltschaft Wien. p deren Personalstand weit mehr als ,5Q Be­

dienstete angehörenp unter diese Bestimmung subsumiert 

werden müßte p nicht aber die anderen Oberstaatsanwaltschaf'ten, 

ein Ergebnis p das wiederum sachlich nicht gerechtfertigt wäre, 

da die Personalstärke doch nur von der gegebenen Bundesländer= 

struktur abhängto Das <Bundeskanzleramt hat bereits in den Er-

läuterungen zum Gesetzesen.twurf :festgestellt, daß unter dem 

im § 1 lit n gebrauchten Dienststellenbegriff jener zu ver­

stehen ist p wie ihn der § 15 Abs 9 der Dienstpragmatik ver­

wendeto Damit sei nur die organisatorische Ei.nheit und nicht 

auch die dieser nachgeordneten Dienststellen zU,versteheno 

Dadurch,sei'klargestellt p daß auch,die Oberstaatsanwaltschaft 

Wien nicht in den Anwendungsbereich des Ausschreibungsgesetzes 

fallep da:dieser weniger als 50 Bedienstete angehörene 

Zu Punkt 3) der: 'Anfrage g 

Das Bundesministerium für Justiz hat im Februar 

dieses Jahres dem Bundeskanzleramt konkrete Vorschläge zur 

Regelung der Ausschreibung und Besetzung aller staatsan­

waltschaf'tlichen Dien~tposten einsch.ließlich der,Dienstposten 

bei der GeneralprOkuratur.unterbreiteto Das Bundeskrulzleramt 

beabsichtigt diese Vorschläge auf'zugreifen und die Ausschrei­

bung staatsanwaltschaftlicher Dienstposten bei sich bietender 

Gelegenheit zu regelno 

Zu Punkt 4) der Anfrage: 

Die bisherige AusSChreibungspraxis kann im Hin-

",' 
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blick auf das Ausschreibungsgesetz p BGBl Nr 700/1974, nicht 

hinsichtlich der Ausschreibung der Funktion der Leitung der 

Generalprokuratur und der Staatsanwaltschaft Wien f'ortge­

setzt·.;,werden (§ 1 1i t d) und n) des Ausschreibungsgesetzes ) 0 

Im übrigen beabsichtige ich~ die bisherige Ausschreibungs­

praxis, die sich auf' § 1 staGeo, BGBI Nr 267/19.51, bzw seine 

sinngemäße Anwendung bezüglich der Generalprokuratur stützt, 

f'ortzusetzeno Hiebei werde ich der bisher überwiegenden 

Praxis f'olgend in Anlehnung an Artikel 86 Abs 2 B-VG Be­

setzungsvorschläge einholen p die mehrere Personen enthalten? 

sofern mehrere Bewerber auftreten so11teno 

~4 oApri1 1975 
Der Bundesminister~ 

" 
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